
Vorführung

Kulturveranstaltungen, Heimatfesten 
u. ä.) bzw. aufgrund ihrer negativ
verfestigten Einstellung mit Strafta
ten (z. B. bei Rückfalltätern, mehr
fach vorbestraften Personen) zu rech
nen ist. Die Aussprachen haben das 
Ziel, diese Personen während der Zeit 
der Veranstaltungen von diesen 
Orten fernzuhalten, bzw. sie zu einem 
ordnungsgemäßen Verhalten zu ver
anlassen. Zur Disziplinierung von 
Personen, bei denen Maßnahmen der 
Wiedereingliederung festgelegt sind, 
bzw. bei denen auf staatliche Kon- 
trollmaßnahmen oder staatliche 
Kontroll- und Erziehungsmaßnah
men erkannt wurde, werden ebenfalls 
V. geführt. -> Straftatenverhütung, 
Kontrollmaßnahmen

Vorführung: Maßnahme zur Siche
rung der Anwesenheit und Verneh
mung von Beschuldigten oder An
geklagten vor dem Untersuchungs
organ, Staatsanwalt oder Gericht, 
wenn auf ordnungsgemäße Ladun
gen, trotz Ankündigung gesetzlicher 
Folgen, keine Reaktion erfolgt. Sie ist 
auch ohne vorherige Ladung zulässig, 
wenn Fluchtverdacht, Verdunklungs
gefahr oder eine sofortige Verneh
mung und die parallele Durchfüh
rung weiterer -> Ermittlungs- und 
Untersuchungshandlungen sich not
wendig machen. Im Weigerungsfall 
kann die V. erzwungen werden. V. zur 
richterlichen Vernehmung, aufgrund 
eines richterlichen Vorführungsersu
chens oder auf Veranlassung des 
Staatsanwalts, sind zu unterscheiden. 
Zeugen können ebenfalls vorgeführt 
werden, falls sie trotz mehrfacher 
Aufforderung mit angekündigten 
Rechtsfolgen und Anwendung von 
Ordnungsstrafen unentschuldigt 
nicht vor den Justiz- und Sicherheits
organen erscheinen. -> Zuführung

Vorhalte: legitimer Bestandteil von -> 
Befragungen und —► Vernehmungen.

Durch kurze Darstellung offensicht
licher Widersprüche, Zusammen
hänge, Fakten sowie tatsächlicher 
Geschehnisse und Handlungsabläufe 
durch den Vernehmenden, soll die 
betreffende Person zu einer gedankli
chen Auseinandersetzung und im 
Ergebnis dessen zu einer persönli
chen Äußerung zu der ihr vorgehal
tenen Darstellung veranlaßt werden. 
Der V. ist in das Befragungs- bzw. -> 
Vernehmungsprotokoll aufzuneh
men.
Zur Unterstützung des V. ist die Vor
lage von Beweismitteln bzw. der Ver
weis auf bereits vorgelegte Beweis
mittel möglich. V. aus dem Unter
suchungsergebnis dienen vor allem 
der Klärung von Widersprüchen, der 
Objektivierung des Sachverhalts, der 
Beweisführung und Überführung 
von Verdächtigen.
V. können sich auf den gesamten In
halt der Anzeigenprüfung des Er
mittlungsverfahrens beziehen, sind 
meist jedoch auf bedeutsame Beweis
fragen gerichtet.

Vorladung: Aufforderung, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beim Gericht 
oder (im Ermittlungsverfahren) beim 
Staatsanwalt oder bei einem Unter
suchungsorgan zu erscheinen, an die 
bei Nichteinhaltung in der Regel be
stimmte gesetzliche Folgen (z. B. -> 
Vorführung, Auslagenersatz, Ord
nungsstrafe) geknüpft sind.

vorläufige Einstellung des Ermitt
lungsverfahrens: zwangsläufig ge
botene vorübergehende Unterbre
chung der Strafverfolgung, weil der 
Täter zur Zeit unbekannt oder ab
wesend oder nach der Tat geistes
krank geworden oder sonst schwer 
erkrankt ist. In der Erwartung, daß 
die augenblicklich unüberwindbaren 
Hemmnisse später nicht mehr vorlie
gen, stellt das Untersuchungsorgan 
das Ermittlungsverfahren vorläufig

468


